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Beschluss (gegen die Stimmen von FDP - BAYERNPARTEI und AfD):

1. Die Satzung „Neuhausen“ der Landeshauptstadt München zur Erhaltung der

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

BauGB (Erhaltungssatzung „Neuhausen“) wird in nachstehender Fassung (s. 

Seiten 36 – 38) beschlossen.

2. Die Satzung „Ebenau“ der Landeshauptstadt München zur Erhaltung der

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

BauGB (Erhaltungssatzung „Ebenau“) wird in nachstehender Fassung (s. 

Seiten 39 – 41) beschlossen.

3. Die Satzung „St.-Vinzenz-Viertel“ der Landeshauptstadt München zur 

Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 BauGB (Erhaltungssatzung „St.-Vinzenz-Viertel“) wird in 

nachstehender Fassung (s. Seiten 42 - 44) beschlossen.

4. Der Antrag Nr. 20-26 / A 00912 von der SPD/Volt, DIE GRÜNEN – RL vom 

22.12.2020 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

5. Der Antrag Nr. 20-26 / B 01754 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 03 

– Maxvorstadt vom 09.02.2021 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


